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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1998

Rechtssatz

Ist die Beschuldigte mit dem Verkehrsunfall mit Sachschaden in ursächlichem Zusammenhang gestanden, hat sie die

Verp ichtung sofort an der Unfallstelle anzuhalten. Unterläßt sie das, ist sie verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Eine Verständigungsp icht nach Abs 5 dieser Gesetzesstelle ist dann nicht gegeben, wenn sich die Unfallsbeteiligten

(Schädiger und Geschädigter) dem Vor- und Zunamen, der Beschäftigung und dem Wohnort nach kennen, so daß ein

Identitätsnachweis nicht erforderlich ist und auch die Unterlassung der Meldung gegenüber der nächsten

Gendarmeriedienststelle dem Beschuldigten nicht anzulasten ist. (Teilweise Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/02/11 KUVS-1306-1307/7/97
	JUSLINE Entscheidung


